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Steuerstreiks durch. No Vote, no Tax, No Taxa-
tion without Representation, hiess ihr Motto.
Als die Versicherungsgesellschaften Scheiben
um Scheiben ersetzen mussten. wurden sie auf
die deprimierende Lage der Frauen aufmerk-
sam, die Ärzte, als sie zur Zwangsernährung
der Gefangenen gezwungen wurden. Die be-
gabte und bildschöne Emmeline Pankhurst
wurde vierzehnmal ins Gefängnis geworfen,
elfmal musste sie vollständig erschöpft (Hun-
ger- und Durststreik) entlassen werden. 1909
begann Marion Dunlop Wallace mit dem Hun-
gerstreik, als man sie einsperrte, weil sie den
Petitionstext mit Farbe auf Steine gemalt hatte.
Und heute, sechzig Jahre später, wohlausge-
rüstet mit Deklarationen, Autos, Minijupes, Geh-
und Strumpfhosen, leichten, wasserdichten
Windjacken, Plastic-Häubchen für die Dauer-
wellen, Tonbandgerät und Mikrofon, mit Be-
weisen, dass Frauen logisch denken und han-
dein, (auch als Ministerpräsidentin) kann und
darf die Schweizerin nicht mehr zögern, den
Weg zu gehen, den der Bundesrat von ihr er-
wartet — ja sie mit seinen Vorbehalten direkt
herausfordert — oder mit andern Worten —
ihr den Marsch nach Bern immer noch nicht
ersparen will. Peter Aia

Geschichten von der Menschen-
würde
Doris Morf-Keller hat im DOMO-Verlag zum Jahr
der Menschenrechte zwölf Geschichten von der
Menschenwürde herausgegeben, mit einem Vor-
wort, in dem ein Vater seiner zwanzigjährigen
Tochter den Weg zu einer menschlicheren Ge-
Seilschaft weist. Die Herausgeberin hat damit
den Versuch unternommen, mit «Geschichten»
Verständnis für die Menschenwürde zu wecken.
Das Lexikon definiert Würde als die einem
Menschen kraft seines inneren Wertes zukom-
mende Bedeutung. In diesen Geschichten wird
die Würde des Einzelnen in der Beziehung zum
Mitmenschen dargestellt, zwischen jung und
alt, Frauen und Männern, Armen und Reichen.
Lesen Sie sie; unser Einsatz für die Menschen-
würde muss ein fortdauernder sein!

Erklärung der Vereinigten
Nationen über die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau
— endgültige, von der Generaiversamm-
lung am 7. November 1967 angenommene
Fassung
Amtliche Übersetzung des Bundesministe-
riums (Deutschland)

Die Generalversammlung
in der Erwägung, dass die in der Organi-
sation der Vereinigten Nationen zusam-
mengesehiossenen Völker ihren Glauben
an die menschlichen Grundrechte, an die
Würde und den Wert des Menschen und
an die Gleichberechtigung von Mann und
Frau in der Charta der Vereinigten Natio-
nen erneut bekräftigt haben,
In der Erwägung, dass die Allgemeine Er-
kiärung der Menschenrechte den Grund-
satz der Nichtdiskriminierung zur Geltung
bringt und verkündet, dass alle Menschen
frei und gleich in Würde und Rechten ge-
boren sind, und dass jedermann ohne
Unterschied, und zwar auch ohne Unter-
schied im Hinblick auf sein Geschlecht,
ein Anrecht auf die in der Erklärung ver-
ankerten Rechte und Freiheiten besitzt,
Unter Berücksichtigung der Resolutionen,
Erklärungen, Übereinkommen und Em-
pfehlungen der Vereinigten Nationen und
ihrer Sonderorganisationen, welche die
Beseitigung jeglicher Form der Diskrimi-
nierung und die Förderung der Gleichbe-
rechtigung für Männer und Frauen zum
Gegenstand hatten,
Besorgt darüber, dass trotz der Charta, trotz
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und anderer Instrumente der Ver-
einigten Nationen und ihrer Sonderorga-
nisationen und trotz der im Hinblick auf
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die Gleichberechtigung erzielten Fort-
schritte weiterhin eine erhebliche Diskri-
minierung der Frau besteht,
In der Erwägung, dass die Diskriminierung
der Frau mit der Menschenwürde und mit
der Wohlfahrt der Familie und der mensch-
liehen Gesellschaft unvereinbar ist, dass
sie die gleichberechtigte Teilnahme der
Frauen am politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Leben ihrer
Länder verhindert und die volle Entfaltung
der den Frauen innewohnenden Fähigkei-
ten zum Dienst an ihrem Volk und an der
Menschheit hemmt.
Eingedenk des bedeutenden Beitrages,
den Frauen für das soziale, politische,
wirtschaftliche und kulturelle Leben lei-
sten, sowie der Rolle, die sie in der Fami-
lie, vor allem bei der Erziehung der Kin-
der spielen,
Überzeugt davon, dass die umfassende
und vollkommene Entwicklung eines Lan-
des, das Wohlergehen der Menschen in
aller Welt und die Sache des Friedens von
Frauen und Männern gieichermassen den
grösstmögiiehen Einsatz ihrer Kräfte auf
allen Gebieten fordern,
In der Erwägung, dass es notwendig ist,
die rechtliche und die tatsächliche Aner-
kennung von Mann und Frau in aller Welt
sicherzustellen,

Verkündet feierlich die folgende Erklärung:
Artikel 1

Die Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts, durch die die Gieichberechti-
gung zwischen Mann und Frau praktisch
versagt oder beschränkt wird, ist von
Grund aus ungerecht und stellt eine Ver-
letzung der Menschenwürde dar.
Artikel 2
Alle geeigneten Massnahmen müssen ge-

troffen werden, um bisher bestehende Ge-
setze, Bräuche, Vorschriften und Verfah-
ren, durch die die Frauen diskriminiert
werden, abzuschaffen und einen angemes-
senen gesetzlichen Schutz für die glei-
chen Rechte von Männern und Frauen
zu schaffen, wobei insbesondere
(a) der Grundsatz der Gleichberechtigung
in der Verfassung jedes Landes verankert
oder auf andere Weise gesetzlich garan-
tiert werden muss;
(b) die internationalen Instrumente der
Vereinigten Nationen und ihrer Sonderor-
ganisationen über die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau so bald wie möglich
ratifiziert oder gebilligt sowie in vollem
Umfang durchgeführt werden müssen.

Artikel 3

Alle geeigneten Massnahmen müssen ge-
troffen werden, um auf die öffentliche
Meinung einzuwirken und die Bestrebun-
gen im national-staatlichen Bereich auf
die Ausrottung aller Vorurteile hinzuien-
ken sowie auf die Abschaffung der her-
kömmlichen und aller sonstigen Praktiken,
die auf der Vorstellung von der Minder-
Wertigkeit der Frau beruhen.

Artikel 4

Alle geeigneten Massnahmen müssen ge-
troffen werden, um den Frauen gleichbe-
rechtigt mit den Männern und ohne jede
Diskriminierung folgende Rechte zu si-
ehern:
(a) Das Recht, bei allen Wahlen ihre Stirn-
me abzugeben und in alle durch öffentli-
che Wahl gebildeten Körperschaften ge-
wählt zu werden;
(b) Das Recht zur Stimmabgabe bei allen
Volksentscheiden;
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(c) Das Recht, öffentliche Ämter zu be-
kleiden und alle öffentlichen Funktionen
auszuüben. Diese Rechte müssen durch
die Gesetzgebung garantiert werden.

Artikel 5

Frauen müssen in gleicher Weise wie
Männer berechtigt sein, eine Staatsange-
hörigkeit zu erwerben oder ihre Staatsan-
gehörigkeit zu ändern oder beizubehalten.
Die Eheschliessung mit einem Ausländer
darf sich auf die Staatsangehörigkeit der
Ehefrau nicht automatisch so auswirken,
dass sie entweder staatenlos wird oder
man ihr die Staatsangehörigkeit des Ehe-
mannes aufzwingt.

Artikel 6
1. Unbeschadet des Schutzes, der Einheit
und der Harmonie der Familie, welche die
Grundlage jeder Gesellschaft bleibt, müs-
sen alle geeigneten Massnahmen, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Gesetzge-
bung, getroffen werden, um verheirateten
sowie unverheirateten Frauen eine gleich-
berechtigte Stellung gegenüber den Män-
nern auf dem Gebiet des bürgerlichen
Rechts zu sichern, und zwar vor allem:
(a) Das Recht, Eigentum, wozu auch das
während des Ehestandes erworbene Ei-
gentum gehört, zu erwerben, zu verwalten,
zu geniessen, darüber zu verfügen und es
zu erben;
(b) Das Recht auf gleiche Geschäftsfähig-
keit und deren Ausübung;
(c) Das Recht auf Freizügigkeit.

2. Alle geeigneten Massnahmen müssen
getroffen werden, um den Grundsatz des
gleichberechtigten Status von Ehemann
und Ehefrau zu wahren, wobei vor allem
(a) die Frauen das gleiche Recht wie die

Männer haben müssen, sich ihren Ehe-
partner frei zu wählen und nur mit ihrer
eigenen, freien und uneingeschränkten
Zustimmung eine Ehe einzugehen;
(b) die Frauen während des Fortbestan-
des der Ehe und bei deren Auflösung die
gleichen Rechte wie die Männer haben
müssen. Das Wohl der Kinder geht In
allen Fällen vor;
(c) die Eltern gleiche Rechte und Pfiich-
ten in Angelegenheiten haben müssen,
die ihre Kinder betreffen. Das Wohl der
Kinder geht in allen Fällen vor.

3. Kinderehen und Verlobungen junger
Mädchen vor Eintritt der Geschlechtsreife
müssen verboten werden, und es müssen
wirksame Massnahmen, auch auf dem
Gebiet der Gesetzgebung, getroffen wer-
den, um ein Mindestalter für die Ehe-
Schliessung zur gesetzlichen Pflicht zu
machen.

Artikel 7

Alle strafrechtlichen Bestimmungen, die
eine Diskriminierung der Frau darstellen,
müssen aufgehoben werden.

Artikel 8

Alle geeigneten Massnahmen, auch auf
dem Gebiet der Gesetzgebung, müssen
getroffen werden, um den Mädchenhandel
in ailen seinen Formen sowie die Ausbeu-
tung der Prostitution zu bekämpfen.

Artikel 9

Alle geeigneten Massnahmen müssen ge-
troffen werden, um sicherzustellen, dass
Mädchen sowie verheiratete oder unver-
heiratete Frauen die gleichen Rechte wie
die Männer auf alien Ebenen des Erzie-
hungs- und Bildungswesens geniessen,
wozu vor aliem gehören:
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(a) Gleiche Bedingungen für die Aufnah-
me und das Studium in Ausbildungsein.-
richtungen aller Art, einschliesslich der
Universitäten sowie der technischen Hoch-
schulen, der Berufs- und der Fachschu-
len;
(b) Gleiche Auswahlmöglichkeiten in be-
zug auf die Lehrpläne, gleiche Prüfungs-
bedingungen, Lehrpersonal mit gleichen
Fähigkeiten sowie Schulbauten und Lehr-
material von gleicher Qualität, ohne Rück-
sieht darauf, ob es sich um Lehranstalten
mit Koedukation handelt oder nicht;
(c) Gleiche Gelegenheiten zur Inanspruch-
nähme von Stipendien und anderen Stu-
dienbeihilfen;
(d) Gleiche Fortbildungsmöglichkeiten,
wozu auch Programme der Erwachsenen-
bildung gehören;
(e) Zugang zu Möglichkeiten der Bera-
tung oder Unterrichtung, die dazu beitra-
gen, die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Familie zu sichern.

Artikel 10
1. Alle geeigneten Massnahmen müssen
getroffen werden, um sicherzustellen, dass
Frauen ohne Rücksicht darauf, ob sie ver-
heiratet sind oder nicht, die gleichen
Rechte wie die Männer im wirtschaftlichen
und sozialen Leben geniessen, und zwar
vor allem;
(a) Das Recht auf berufliche Ausbildung,
auf Arbeit, auf die freie Wahl des Berufs
und des Arbeitsplatzes sowie auf fachliche
und berufliche Förderung ohne Diskrimi-
nierung wegen des Familienstandes
oder wegen anderer Gründe;
(b) Das Recht auf gleichen Lohn wie die
Männer sowie auf gleiche Behandlung bei
gleichwertiger Arbeit;

(c) Das Recht auf bezahlten Urlaub, auf
Ruhegehalt und auf soziale Sicherheit bei
Arbeitslosigkeit, Krankheit sowie bei al-
tersbedingter oder sonstiger Arbeitsunfä-
higkeit;
(d) Das Recht auf den Bezug von Fami-
lienzulagen unter den gleichen Bedingun-
gen wie die Männer.

2. Um zu verhindern, dass Frauen wegen
Heirat oder einer Mutterschaft der Diskri-
minierung ausgesetzt werden, und um ihr
bestehendes Recht auf Arbeit zu sichern,
müssen Massnahmen getroffen werden,
damit ihre Entlassung wegen Heirat oder
Mutterschaft unterbleibt, damit ihnen be-
zahiter Mutterschaftsurlaub unter Garan-
tierung der Rückkehr an den früheren Ar-
beitsplafz gewährt wird und damit die not-
wendigen sozialen Dienste für sie erstellt
werden, wozu auch die Betreuung der
Kinder gehört.
3. Massnahmen, die getroffen werden, um
Frauen vor der Ausübung bestimmter Ar-
beiten zu schützen und zwar aus Gründen
ihrer physischen Beschaffenheit, sind nicht
ais diskriminierend anzusehen.

Artikel 11

Das Prinzip der Gleichberechtigung von
Männern und Frauen muss in allen Staa-
ten in Übereinstimmung mit den in der
Charta der Vereinigten Nationen und in
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte niedergelegten Grundsätze verwirk-
licht werden.
An die Regierungen, die nichtstaatlichen
Organisationen und an jeden einzelnen
ergeht daher der dringliche Aufruf, sich
mit allen Kräften um die Verwirklichung
der in dieser Erklärung enthaltenen Grund-
Sätzen zu bemühen.
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